
Mitschuldner

Als Mitschuldner bezeichnet man eine Person, welche gemeinsam mit einem anderen Schuldner zusammen als
Gesamtschuldner für z.B. die Erfüllung eines Darlehensvertrages haftet. In häufigen Fällen ist dies der Ehegatte oder
Lebenspartner eines Darlehensnehmers.

Informationen über Baufinanzierung

http://www.marcus-preuss.de Powered by Joomla! Generiert: 01.07.2025, 05:28


